
Anlage TOP 5 – Haushaltsplan 2024  

zur Mitgliederversammlung am Mo.29.04.2024 

FTSV Komet Blankenese von 1907 e.V. | Anlage TOP 5 zur JHV 2024: Haushaltsplan 2024 | Seite 1 von 5 

 



 

FTSV Komet Blankenese von 1907 e.V. | Anlage TOP 5 zur JHV 2024: Haushaltsplan 2024 | Seite 2 von 5 

 

 

 

 



 

FTSV Komet Blankenese von 1907 e.V. | Anlage TOP 5 zur JHV 2024: Haushaltsplan 2024 | Seite 3 von 5 

 

 



 

FTSV Komet Blankenese von 1907 e.V. | Anlage TOP 5 zur JHV 2024: Haushaltsplan 2024 | Seite 4 von 5 

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024 

Zusammenfassung (E): 

Der Vorstand plant im laufenden Geschäftsjahr für den Hauptverein ein Gesamtdefizit (E) von -124 TEUR 

(Vorjahr: -46 TEUR) zum 31.12.2024. 

Das deutliche Defizit hat Ursachen sowohl im Einnahmen- als auch im Ausgabenbereich. Im Einnahmenbe-

reich sind aufgrund der sinkenden Mitgliederzahlen -40 TEUR Beitragseinnahmen weniger geplant als noch 

vor einem Jahr angenommen. Im Ausgabenbereich sind verschiedene Großprojekte mit -100 TEUR insge-

samt eingeplant; -65 TEUR Sanierung rund ums Clubhaus; -20 TEUR Planung/Neubau des Sport-/Trai-

ningszentrums; -15 TEUR für Umstellung der Verwaltungssoftware, Relaunch der Homepage, Ablösung alter 

Datenbanken; diese Projekte waren in den Vorjahren teilweise bereits im Haushalt eingeplant, wurden aus 

Gründen begrenzter, zeitlicher Kapazitäten jeweils nur schrittweise realisiert, und wurden seither regelmäßig 

auf die Folgejahre verschoben. 

Die wesentlichen Einzelposten der Haushaltsplanung innerhalb der verschiedenen steuerlichen Bereiche 

werden wie folgt erläutert: 

Ideeller Bereich (A): 

Der Ideelle Bereich (A) ist mit -6 TEUR (Vorjahr: +37 TEUR) geplant. 

Die geplanten Einnahmen im ideellen Bereich von +252 TEUR (Vorjahr: +227 TEUR), die sich hauptsächlich 

aus Beitragseinnahmen, Spenden und Zuschüssen zusammensetzen, sind trotz der im Vorjahr beschlosse-

nen Beitragserhöhung nur leicht über Vorjahresniveau geplant, was durch den Mitgliederschwund von über 

2.300 Mitgliedern auf rund 2.000 Mitglieder zum Jahreswechsel bedingt ist. Dadurch fehlen dem Verein al-

lein aus Beitragseinnahmen ca. 40 TEUR Einnahmen zur Kompensation der angestiegenen Verwaltungs- 

und Personalkosten, die auch das höhere Defizit im Vorjahresvergleich begründen. 

Die geplanten Kosten im ideellen Bereich von -258 TEUR (Vorjahr: -190 TEUR) liegen mit -68 TEUR Diffe-

renz deutlich über Vorjahresniveau. Ursächlich für diese erhöhten Kosten sind die allgemeine Inflation, ge-

stiegene Energiekosten, und insbesondere gestiegene Personalkosten aufgrund der gesetzlichen Anhebung 

des Mindestlohns, und erhöhter Personalbedarf, aufgrund des nachlassenden, ehrenamtlichen Engage-

ments, und aufgrund der stetig zunehmenden Anforderungen an die Vereinsverwaltung seitens des Gesetz-

gebers, der Behörden, der Verbände, aber auch seitens der eigenen Mitglieder. Im Wesentlichen sind fol-

gende Posten ursächlich für diesen Kostenanstieg: 

▪ 2551 Löhne+Gehälter Verwaltung: -80 TEUR; Anstieg um -16 TEUR wegen Mindestlohnanstieg und 

Personalbedarf der zentralen Verwaltung; 

▪ 2553 Lohnsteuer: -20 TEUR und 2554 Sozialversicherung: -65 TEUR; überproportionaler Anstieg 

wegen Mindestlohnanstieg und Personalbedarf der zentralen Verwaltung und aufgrund der Über-

nahme beider Ausgabenposten zulasten des Hauptvereins und zugunsten der Abteilungen; 

▪ 2558 Fremdleistungen künstlerischer Bereich: -4 TEUR und 2559 Fremdleistungen Nicht-Sportbe-

reich: -4 TEUR; geplante Ausgaben für freiberufliche Honorarkräfte/Dienstleister zur redaktionellen 

Betreuung der Homepage/Social-Media-Kanäle sowie zur Ablösung der Datenbank/Homepage; 

▪ 2704 Software: -7 TEUR; Relaunch der Homepage, Ablösung der bisherigen Datenbank, Einführung 

einer neuen Vereinsverwaltungs-Software; 

▪ 2705 Homepage: -6 TEUR; Relaunch der Homepage, künftige Betreuung durch externen Dienstleis-

ter im Rahmen des neuen Kommunikationskonzepts; 

▪ 2801 Vereinsmitteilungen/Kommunikation -30 TEUR; Digitalisierung der Kommunikation; Redak-

tion/Satz/Druck der Vereinsnachrichten, Relaunch und laufende Betreuung der Homepage, Einfüh-

rung eines Email-Newsletters, Werbekunden-/Sponsorenmanagement/-Abrechnung durch einen ex-

ternen Dienstleister im Rahmen des neuen Kommunikationskonzepts; 

Vermögensverwaltung (B): 
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Die Vermögensverwaltung ist mit -71 TEUR (Vorjahr: -57 TEUR) geplant. 

Die Einnahmen im Bereich der Vermögensverwaltung von +24 TEUR (Vorjahr: +19 TEUR), die hauptsäch-

lich aus Pachteinnahmen, der anteiligen Betriebskostenbeteiligung der Clubhausgastronomie, und der Vor-

steuer-Erstattung resultieren, sind mit +5 TEUR über Vorjahresniveau geplant. Ursächlich dafür sind die hö-

heren, geplanten Vorsteuer-Erstattungen aufgrund der höheren, geplanten Investitionstätigkeit. 

Die Kosten der Vermögensverwaltung sind mit insgesamt -95 TEUR (Vorjahr: -77 TEUR) geplant, und sind 

bedingt durch die geplante Investitionstätigkeit. Im Wesentlichen sind folgende Posten ursächlich für die ver-

anschlagten Kosten: 

▪ 4551 Clubhaus Neubau/Anbau -65 TEUR; bereits im Haushalt 2023 beschlossene, aber aus Zeit-

gründen nicht realisierte Wärmepumpe/Photovoltaik; 

▪ 4552 Clubhaus Sanierung/Reparatur -5 TEUR; Verschiedenes; 

▪ 4554 Clubhaus Inventar/Reparatur -5 TEUR; Abzugshaube u.a. 

Zweckbetrieb Sport (C): 

Der Zweckbetrieb Sport ist mit -47 TEUR (Vorjahr: -25 TEUR) geplant. 

Hauptursächlich für die Vorjahresdifferenz sind die mit -20 TEUR angesetzten Planungskosten für das Sport-

/Trainingszentrum (5552 Planungskosten SpuTz); diese wurden bereits im Haushalt 2023 i.H.v. -10 TEUR 

genehmigt aber nicht realisiert. 

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (D): 

Der Wirtschaftliche Geschäftsbetrieb ist mit 0 TEUR (Vorjahr: 0 TEUR) geplant. 

Entgegen der Vorjahre sind den Einnahmen im Wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, die im Wesentlichen aus 

Werbeanzeigen und Bandenwerbung resultieren, die anteilig darauf entfallenden Ausgaben für die Vereins-

nachrichten (35%) gegenüber gestellt, für die anteilig auch die Vorsteuer gezogen werden kann. 

 

Der erweiterte Vorstand hat als zuständiges Beschlussfassungsorgan anlässlich seiner Sitzung am 

08.04.2024 gem. § 4 Ziffer 1 der Finanzordnung die formale Genehmigung des Haushaltsplans 2024 ent-

sprechend dieser Beschlussvorlage einstimmig beschlossen. 

 

 

 

Hamburg, 08.04.2024 

Christoph Albrecht – Raoul Richau – Sven Wiechmann 

– Geschäftsführender Vorstand i.S.v. § 26 BGB – 


